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Der Bebauungeplan setzt zich aus 2 Blättern zusammens

Blatt 1 enthält;

Den alten Zustand in schwarz,

die neuen Straßen,

die Straßen- und Baufluchtiinien,

die neuen Grundstücksgrengen

die Straßenmittellinien

die Bogrenzungslinie des für die Planfest-

stellung zu erfassenden Gebiete in "blau stricht-

punktiert,

die Höhenschichtenlinien

die Kilometrierung

Blatt 2 enthält:

Bebauungsvorschlag des aufgeteilten Geländes,

Die zgeichneriache Darstellung des Bebauungsplanes ist in

Verbindung mit diesen Briäuterungen maßgebend für:

a) die Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften ($20,

Abs. 1 Buchst. bu. c, $ 60, $ 63 des Aufbaugesetzes)

b) die zu seiner Verwirklichung zu treffenden Maßnahmen

zur Ordnung des Grund und Bodens und der Bebauung

($5 25 - 59, 61, 62: des Aufbaugesetzer).

Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung Su für die

Übertragung in die Wirklichkeit nur verbindlich, soweit sie

in der geichnerischen Darstellung in Blatt 1 singegeichnet

sind und es sich handelt insbesondere ums

straßennittellinien

Straßenbegrenzungslinien

Straßenbreiten

Abständen von vorhandenen Funkten

Abständen von Baufluchtliinien

im



Angsbe der Kilowetrierung.

Zur Ordnung des Grund unä Bodens werden folgende Haß-

nahmen ergriffen:

I) Für folgende Straßen ist die Überführung von Grund-
flächen des Gemeinbedarfs in das GBigentun der

Gemeinde erforderlich.

Straße A: Verbreiterung

Streße B: Neubau

Breitweg : Verlegung der Einmlndung in die

LIIO.Nr.ı 38.

Die betroffenen Grundstlickgflächen sind in der zelch-

neriuchen Darstellung in Blatt 1 in "zinnober" Vasser-

farbe angelegt.

2) Das Gebiet beiderseits der Btraße B ist durch Um-

legung su erschließen, wenn der gleiche Erfolg im Wege

freiwilliger Vereinbarung nicht zu erzielen ist.

3) Soweit die Anwendung den $ 24 den Aufbaugesetzen für die

Überführung der Flächen des Gemeinbedarfes in das Eigen-

tum der Gemeinde nicht ausreicht und eine gütliche Einigung

nicht möglich ist, wird die Durchführung von Enteignungs-

verfahren erfolgen,

Zur Ordnung der Bebauung wird folgendes bestimnt;

1) Soweit in der zeichnerischen Darstellung in Blatt 1

als solche ausgewiesen oder sowelt vorhanden, dürfen

Verkehrsflüchen bis gu ihrer Auflassung nicht bebaut

werden,

2) Die in der geichnerischen Daretellung in Blatt 1 vorge-

eshenen Baufluchtlinien sind bei allen Neubauten und bei

Wlederaufbauten von bin auf das Kellergeschoß zeretörten

Gebliuden einzuhalten. In anderen Füllen soll die

Beupolizgelbehörde Abweichungen zulassen, wenn nicht

erhebliche üffentiiche Interessen dagegen uprechen.

3.



Sondervorschritten für das Beugebiet,

Die Bebauung ist in offener, A-stöckiger Dauwelse nög-

lich. Bei einstöckigen Häunern darf die Drempeihöhe nur

9.80 m betragen, gemessen von Oberkante Fußboden bin

übserkante Fußpfette. (sh.beillssgonde Zeichnung)

Eis /Firatriehtung der Wohngebäude ist im Bebsuunzsplan

Dlett 2 festgelegt. Die Dächer dürfen nur ale Satteldächer
eusgebildet werden.
Hebenanlagen haben sich in Atellung, Gestaltung und lierk-
stoff dem Hauptgebäude ungupasaen und ihrer Größe unterzu-

ordnen. Neu errichtete Stallungen dlrfen keinen unnittel-
baron Zuzang sur Ütraße haben. Die Gebäude üällrfen nur

in hellen Ralk- oder Nineralfarben verputzt bew. gü-

strichen werden.

Dungstitten und Jauchegruben dürfen nicht der ötraße zu

‚vor der Baufluchtlinie neu angeleat werden. le missen
abgedichtet sein. Es dürfen keine Abflüuse in Stralenrinnen

oder einnaugende Schlichte vorhanden sein. Induntriclle Be=-
triebe, zonle Betriebe, wolcha eine Lirm- und Veruchebelästi-

‚gung zit sich bringen, sind nicht zugelennen, Die Gebäude

für dio zugelasuenen Betriebe müssen dem zugelassenen Wohnunge-

typ enteprschen,

Straßenscitige Antennen sind unzullissig. Außenreilamen

dürfen nur an den Betricbsgebäuden bis zur Erdseschoßhühe an-=

gebracht werden,

Bio Grunästücke entlang der Landstraße IY.O. Er.ı 38 dürfen

köinen unmittelburen Zurang zur Straße erhalten. Sie sind

ltokenlos einsufricdigen.

Big zur Durchführung einer Kanslisationsanlare sind die

(rundetücksontwässerungen nach den tuohnischen Bestimmungen

für den Bau und Betrieb molcher Anlagen DIN 1986 Blatt 1
und 2 bew. DIR 1987 betr.ı Entwäagerung der Orundstlicke und

Anschluß an die geweindlichen Abwasseranlagen nuszuführen.

Die Verwirklichung den Bebauungsplanes hängt von den der

Gemeinde und den privaten und öffentlichen Bauherrn zur Ver»

fügung stehenden Mitteln ab.


